
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0864/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 22.10.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

18.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Haushalt 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage) vor-
gelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Einnahmen von 43.102 Euro und Ausga-
ben von 109.000 Euro. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 65.898 Euro 
(Vorjahr: 53.410 Euro). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Personalausgaben sind auf Grund der personellen Veränderung stark gestiegen.   
Ebenfalls wurden für die Erstellung eines Flyers und einer Homepage zusätzliche 
Ausgaben eingeplant. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im We-
sentlichen denen des Vorjahres.  Aktuell besuchen 16 Kinder den Waldkindergarten. 
 
Auf Grund der Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches voraussichtlich 
ab dem 01.08.2020 in Kraft treten soll, wird dem Waldkindergarten lediglich ein Zu-
schuss in Höhe von 7/12 der Kosten bewilligt. Zum Frühjahr 2020 wird ein neuer Fi-
nanzierungsvertrag abgeschlossen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 38.440,50 Euro (7/12 von 65.898 Euro). Der 
Kostenausgleich wird vom Amt Geest und Marsch Südholstein berechnet. Hier wird 
für das Jahr 2020 mit Einnahmen in Höhe von 10.500 Euro gerechnet. Aktuell besu-
chen 7 Kinder aus anderen Gemeinden den Waldkindergarten.      
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Waldkindergarten Heist e.V. erwartet vom Kreis Pinneberg einen Betriebskos-
tenzuschuss von 500 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkos-
tenzuschuss in Höhe von 11.000 Euro. Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zu-
schüsse lediglich zu 7/12 fließen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss 
empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom Waldkindergarten Wurzel-
kinder e.V. aufgeführten Kosten für das Jahr 2020 werden anerkannt. Es erfolgt eine 
Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 38.440,50 Euro.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
  (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushaltsplan 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0867/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 23.10.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

18.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Haushalt 2020 DRK-Kindertagesstätte Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für die DRK-
Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt.  Einnahmen in Höhe 
von 611.445,00 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 984.145,00 Euro gegenüber, so 
dass sich ein Zuschussbedarf von 372.700 Euro (Vorjahr 376.100,00 Euro) ergibt.       
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlich denen des Vorjahres. Seit 
August 2018 wird der Bewegungsraum als weitere Gruppe für eine Übergangszeit 
als Gruppenraum für die Schulerwartungskinder genutzt. Hieraus resultieren die hö-
heren Einnahmen bei den Elternbeiträge, sowie die höheren Ausgaben im Bereich 
der Personalkosten. 
 
Der Mietwert wurden von Seiten der Verwaltung auf Grund des Anbaues der zweiten 
Krippengruppe erhöht. Er wird in den Einnahmen und Ausgaben dargestellt.   
 
Auf Grund der Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches voraussichtlich 
ab dem 01.08.2020 in Kraft treten soll, wird dem DRK-Kreisverband lediglich ein Zu-
schuss in Höhe von 7/12 der Kosten bewilligt. Zum Frühjahr 2020 wird ein neuer Fi-
nanzierungsvertrag abgeschlossen. 
 
 
 
Finanzierung: 
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Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 217.408,34 Euro (7/12 von 372.700,00 Eu-
ro).  Dieser Zuschuss sowie der Mietwert für 2020 in Höhe von 58.845 Euro sind bei 
der Hhst. 46400.717000 bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der DRK Kreisverband rechnet mit folgenden Fördermitteln: 
Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss von 3.800,00 Euro,  
Land Schleswig-Holstein Personalkostenzuschuss Ü 3 von 62.700Euro 
Land Schleswig-Holstein  U 3 Förderung in Höhe von 74.100,00 Euro. 
 
Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.  
 
Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppen einen Landeszuschuss, der 
bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss emp-
fiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom DRK-Kreisverband aufgeführten 
Kosten für das Jahr 2020 als zuschussfähig anzuerkennen. Es erfolgt eine Auszah-
lung in Höhe von 7/12 der Kosten = 217.408,34 Euro. 
 
Der Mietwert für 2020 in Höhe von 58.845 Euro ist durch zu buchen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 Neumann 
 
 
 
Anlagen:  
 
Haushaltsplan 2020 DRK-Kita Heist 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0872/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 05.11.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

18.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Antrag auf Kostenübernahme des DRK-Kreisverbandes Pinneberg 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Antrag auf Kostenübernahme 
der Ausbildung mit einer dualisierten Form einer Sozialpädagogischen Assistentin 
(SPA) gestellt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Antrag wurde ausreichend begründet. Es wird um die Übernahme der jährlichen 
Kosten in Höhe von ca. 19.500 Euro gebeten. Für 2020 würden die Kosten anteilig 
8.125,00 Euro betragen. 
 
Für den Haushalt 2020 werden vom DRK-Kreisverband, wie auch in den vergange-
nen Jahren, Mittel in Höhe von 9.800 Euro für einen FSJ-ler beantragt. Die Kosten 
des FSJ-lers wurden als freiwillige Leistung bisher von der Gemeinde übernommen. 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Zusage für den FSJler bis zum 
31.07.2020 zu begrenzen. Die dadurch freiwerdenden Mittel können für die dringend 
benötige Ausbildung verwendet werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung für 2020 kann über den Haushalt des DRK-Kita erfolgen, hier ist die 
Kostenzusage 2020 für den FSJ-ler bis zum 31.07.2020 zu begrenzen. Alternativ 
sind zusätzliche Mittel für 2020 in Höhe von 8.125 Euro und für 2021 in Höhe von 
19.500 Euro bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt dann über einen Nachtrags-

TOP Ö  5TOP Ö  5



haushalt.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss be-
schließt die Kosten für die Ausbildung in dualisierter Form eines Sozialpädagogi-
schen Assistenten für den Zeitraum August 2019 bis Juli 2021 zu übernehmen/nicht 
zu übernehmen. 
 
Die Finanzierung erfolgt 
 

a) über den Haushalt der DRK-Kindertagesstätte (Befristung FSjler) 
b) über den Nachtragshaushalt der Gemeinde 

 
  
 
 
 
__________________ 
   (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag des DRK-Kreisverband Pinneberg  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0860/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 10.10.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/2112 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

18.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Neufassung der Richtlinie der Betreuungsschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die anliegende Satzung wurde von Seiten der Verwaltung neu gefasst. Wesentliche 
Veränderungen sind u.a. die Datenschutzvorschriften, die Betreuungsgebühren für 
mehr als 2 Kinder sowie die Grundlage, Fälligkeiten und Ermäßigung der Gebühren. 
 
Alle Paragraphen wurden den heutigen Gegebenheit angepasst. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die bisherige Richtlinie stammt aus dem Jahr 2014, die letzte Gebührenerhöhung 
erfolgte im Jahr 2016. Die Richtlinie des Kreises Pinneberg über die Ermäßigung von 
Beiträgen hat sich zwischenzeitlich mehrfach verändert. 
 
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 27.03.2017 beschlossen, dass eine 
Beratung über eine Gebührenerhöhung erst erfolgen soll, wenn das Defizit für die 
Gemeinde mehr als 18.000 Euro beträgt.  Im Jahr 2018 betrug das Defizit 7.077,10 
Euro. Der Haushalt 2019 wurde mit einem Defizit in Höhe von 19.200 Euro kalkuliert. 
Jedoch ist bereit jetzt abzusehen, dass die Elternbeiträge sich auf Grund der besse-
ren Auslastung des Spätdienstes und der steigenden Anzahl von betreuten Kindern 
um ca. 12.000 Euro über den Ansatz befinden. Ebenfalls gab es Mehreinnahmen in 
Höhe von 800 Euro bei der Landeszuweisung.  
 
Nachstehend werden die Anzahl der Kinder, die Gebührenbeiträge und die Höhe des 
Zuschusses laut Jahresrechnung 2014 bis 2018 für die Betreuungsschule Heist dar-
gestellt. 
 

TOP Ö  6TOP Ö  6



Jahr Elternbeiträge 
14.00Uhr/16.00 Uhr 

Anzahl der Kinder Zuschuss 
 der Gemeinde 

2014 45,00 Euro/ 75,00 Euro 44 Kinder 20.394,85Euro 

2015 60,00 Euro/ 90,00 Euro 43 Kinder 16.146,57 Euro 

2016 63,50 Euro/ 93,50 Euro 46 Kinder 12.864,99 Euro 

2017 63,50 Euro/ 93,50 Euro 52 Kinder   7.229,73 Euro 

2018 63,50 Euro/ 93,50 Euro 66 Kinder   7.077,00 Euro 

2019 63,50 Euro/ 93,50 Euro 67 Kinder Ca. 6.500 Euro 

 
 
Eine Anpassung der Elternbeiträge wurde daher nicht vorgenommen.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Gemeinde Heist trägt die Defizitkosten.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Gemeinde erhält eine jährliche Landesförderung von rund 7.800 Euro.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss, 
empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Neufassung der Sat-
zung für die Betreuungsschule Heist in der vorliegenden Form/mit folgenden Ände-
rungen: 
Die Satzung tritt zum 01.08.2020/….. in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
    (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf der Satzung der Gemeinde Heist über die Benutzung der Betreuungsschule 
und die Erhebung von Benutzungsgebühren.   
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Gemeinde Heist 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 0861/2019/HE/en 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 14.10.2019 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

18.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Digitalisierung an Schulen -DigitalPakt SH- 
 
Sachverhalt: 
Die Richtlinie „Landesprogramm DigitalPakt SH“ wurde am 30. September 2019 ver-
öffentlicht. Hierin sind die Modalitäten zur Vergabe und Förderungen im DigitalPakt 
SH geregelt. Die Richtlinie tritt zum 17. Mai 2019 rückwirkend in Kraft und hat eine 
Laufzeit bis zum 16. Mai 2024. Im Landesprogramm werden insgesamt 170.263.000 
€ in Schleswig-Holstein durch den Bund zur Verfügung gestellt.  
 
Jeweils 5 % sind für länderübergreifende und für landesweite/regionale Maßnahmen 
(Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lern-Infrastrukturen, Schaffung von 
Strukturen der zentralen Administration und Wartung der Infrastrukturen) vorgese-
hen. Abzüglich dieser Förderungen und des Betrages für die Schulen in freier Trä-
gerschaft und Einrichtungen der dänischen Minderheit verbleiben rd. 142.000.000 € 
für die öffentlichen Schulen. 
Die verbleibenden Mittel werden anhand der Schülerzahlen der amtlichen Schulsta-
tistik für das Schuljahr 2018/2019 verteilt, wobei eine Mindestförderung von 45.000 € 
/ Schule zur Verfügung gestellt wird. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ziel der Richtlinie ist, dass alle pädagogisch genutzten Räume in der Schule über 
eine LAN-/WLAN-Ausstattung verfügen. Hierzu sind eine Bestandsaufnahme und die 
Ausleuchtung der Räumlichkeiten notwendig. 
Jeder Unterrichtsraum soll mit Geräten zur Präsentation (Beamer, Leinwand, Doku-
mentenkamera, Aktivboards etc.) ausgestattet werden.  
 
Die Förderung von Endgeräten beläuft sich bei deren Erforderlichkeit entweder auf 
max. 20 % des Gesamtinvestitionsvolumen bzw. auf max. 25.000 €/Schule.  
Für die Beschaffung der Endgeräte gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. mo-
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bile Klassensätze, eigene Geräte der Schüler/innen (BringYourOwnDevice), An-
schaffung Geräte durch den Schulträger für jede/n Schüler/innen.  
Die Nutzungs-, Jugend- und Datenschutzrechtlichen Möglichkeiten sind zu beachten 
und zu regeln.  
 
Für die Antragstellung zur Zuwendungsgewährung sind Unterlagen von Seiten der 
Schulen und des Schulträgers notwendig. Diese beinhalten z.B. die Bestandsauf-
nahme an der Schule, die Ausstattungsplanung und das Ausstattungskonzept. Hie-
raus wird der Medienentwicklungsplan entwickelt. Dieser enthält weiterhin die Investi-
tions- und Finanzplanung, das Supportkonzept, die Fortbildungsplanung und das 
technisch-pädagogische Einsatzkonzept. 
 
Die Fördersumme kann auch in Teilbeträgen abgerufen werden. Bei Neubauten sind 
die Arbeiten der Digitalisierung gesondert auszuweisen, damit diese gefördert wer-
den können.  
 
Die Zweckbindung der Förderung beläuft sich für Gebäude auf 10 Jahre und für Ge-
räte auf 5 Jahre. 
 
Es haben in 2019 bereits einige Treffen mit den Vertretern der Schulen, Schulträger 
und Verwaltung stattgefunden. Informationsveranstaltungen haben bereits stattge-
funden. Auch in Zukunft werden hierzu Veranstaltungen stattfinden, woraus dann 
berichtet wird. 
Bei den Treffen im Amtsbereich wurde sich daraufhin verständigt, das Projekt mit 
einer Kooperation auf Amtsebene umzusetzen. Hierbei wurde unter anderem die 
Musterlösung an Grundschulen des IQSH vorgestellt. Das IQSH berät und unter-
stützt bei der Umsetzung des Projektes.  
 
Finanzierung: 
Durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurden die Budgets der 
Schulen mit Stand vom 30. September 2019 mitgeteilt. 
 
Für die Grundschule in Heist bedeutet dies eine Förderung von 45.000,00 €.  
 
Von Seiten des Schulträgers ist ein Eigenanteil von 15 % bereit zu stellen, so dass  
Mittel von 51.750,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen. Darüberhinausgehen-
de Ausgaben sind zu 100 % von der Gemeinde zu tragen. 
 
Die Mittel werden entsprechend im Haushalt 2020 der Gemeinde eingeplant.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
siehe unter Finanzierung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt die Ausführungen zum Sach-
stand DigitalPakt SH zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 



 
___________________ 
      (Neumann) 
    Bürgermeister 
 
 
 





 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0858/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 02.10.2019 

Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegen-
heiten der Gemeinde Heist 

26.11.2019 öffentlich 

Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche 
Flächen der Gemeinde Heist 

27.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche 
neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert 
werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. 
Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine 
erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grund-
sätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Heist bejaht. 
Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegi-
on Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von 
Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige 
Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der 
Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten 
herausgegeben. 
 
Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dür-
fen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hie-
rauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. 
Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der 
LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger 
Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur 
Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln 
und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähig-
keit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung 
beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die 
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Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist 
jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die 
Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Ka-
lenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung. 
 
Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen 
Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erhe-
ben. 
 
Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet 
werden für: 
4.0 Dorfentwicklung, 
5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, 
6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes, 
7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume 
8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung, 
9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen. 
Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entspre-
chenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.   
 
 
 
Finanzierung: 
Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in 
Höhe von 0,74 € pro Einwohner aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 
2.076,44 € für die Gemeinde Heist. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorge-
schriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbrin-
gen zu können. 
 
Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt / Der Ausschuss 
für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen empfiehlt / Der Finanzausschuss emp-
fiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion 
für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung 
im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt der Gemeinde Heist bereitzustellen.    
 
 
 
____________________ 
      Jürgen Neumann 
        (Bürgermeister) 
 
 
 



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0868/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 24.10.2019 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegen-
heiten der Gemeinde Heist 

26.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20 - Friedhofsersatzfläche - für 
das Gebiet östlich der Wedeler Chaussee, südlich der Hamburger Straße, 
nördlich des Heidewegs 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeinde Heist plant, sich im östlichen Gemeindebereich baulich zu entwickeln 
und hierfür Wohnbauflächen auszuweisen. Die sogenannte Friedhofsersatzfläche 
(Flur 3, Flurstück 84/1) mit einer Größe von 12.324 qm befindet sich im Eigentum der 
Gemeinde. Im Flächennutzungsplan ist diese Fläche als Friedhofsersatzfläche aus-
gewiesen, sodass eine Änderung des F-Planes der Gemeinde notwendig wäre. 
Es handelt sich um eine Fläche im Außenbereich der Gemeinde, sodass hier ein be-
schleunigtes Verfahren nach § 13 b BauGB i. V. m. § 13 a BauGB durchgeführt wer-
den kann. 
Beim beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB ist eine Änderung des Flächen-
nutzungsplans in einem Parallelverfahren nicht notwendig. Hier ist die nachträgliche 
Berichtigung ausreichend. Der F-Plan muss von der Aufsichtsbehörde nicht geneh-
migt werden. Zudem sind keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Eingriff 
in Natur und Landschaft sowie kein Umweltbericht erforderlich. 
 
Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss müsste bis zum 31.12.2019 gefasst 
werden, der Satzungsbeschluss spätestens bis zum 31.12.2021. 
 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes soll über die Bundesstraße 431 – 
Wedeler Chaussee erfolgen. 
Andere Erschließungsmöglichkeiten wie z. B. über die Hamburger Straße werden als 
nicht sinnvoll erachtet. 
In Vorberatungen wurde bereits diskutiert, ob die bereits bebauten Grundstücke in 
der Hamburger Straße und Wedeler Chaussee in den hinteren Grundstücksberei-
chen für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen werden. Eine An-
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liegerbefragung vom Sommer 2019 ergab, dass die Mehrheit sich für diese Variante 
ausgesprochen hat (siehe beigefügten Lageplan). 
 
 
 
Finanzierung: 
Für die Durchführung der Bauleitplanung (B-Plan inkl. notwendiger Fachgutachten) 
werden Kosten in Höhe von ca. 20.000,00 Euro erwartet. Diese Haushaltsmittel sind 
unter der Haushaltsstelle 4/61000.650000 für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung 
zu stellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt/Der Finanzaus-
schuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Für das Gebiet östlich der Wedeler Chaussee, südlich der Hamburger Straße, 
nördlich des Heidewegs wird ein Bebauungsplan mit der Nr. 20 aufgestellt. Es 
werden folgende Planungsziele verfolgt: 

 

• Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes zur Schaffung von Wohngrund-
stücken für Einfamilien- und Doppelhäuser 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 

2 BauGB). 
 

3. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt unter Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB i. V. m.       
§ 13 a BauGB (Wegfall von zusätzlichen frühzeitigen Beteiligungen). 
 

4. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der grenzüberschrei-
tenden Unterrichtung der Gemeinden und Behörden soll das Planungsbüro 
Möller in Wedel beauftragt werden. 
 

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ent-
fällt. Der Kreis Pinneberg wird vorab über das geplante Verfahren (Aufstellung 
des B-Planes nach § 13 b BauGB i. V. m. § 13 a BauGB) unterrichtet. 
 

6. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentli-
chen Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs.  1 
BauGB) entfällt. Zu jedem Schutzgut der Umweltbelage wird eine Begründung 
formuliert.  
 

7. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind vor Durchführung der Betei-



ligungen nach § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentliche Auslegung) und § 4 Abs. 2 
BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) 
in den gemeindlichen Gremien zu beraten und beschließen (Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss). 
 

8. Der Flächennutzungsplan soll gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB im Wege der Be-
richtigung angepasst werden. Die Darstellung soll von bisher Friedhof in 
Wohnbaufläche angepasst werden. 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Lageplan Geltungsbereich B-Plangebiet   
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MÖLLER - PLAN

Schlödelsweg 111 * 22880 Wedel * Tel. 04103-919226 * Internet: www.moeller-plan.de

Für die Gemeinde Heist: Datum 07.11.2019

Gemeinde Heist - Am Friedhof - Bebauungsplan Nr. 20 - Lageplan

Grundlage:
Auszug aus der Liegenschaftskarte (ALK) - erhalten von der Gemeinde Heist
© GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)
Vermessung - ÖbVI Felshart

50 m403020100

M. 1 : 1.000

NORD

Geltungsbereich BP19

A: ca. 26.031m²
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0863/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 21.10.2019 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

 
 
Sachverhalt: 
In der letzten Sitzung am 06.06.2019 hat der Ausschuss für Umwelt, Straßen und 
öffentliche Flächen der Gemeinde Heist beschlossen, dass Angebote für die Befesti-
gung des Hauptweges mit Pflaster und beider Seitenwege mit Glensanda eingeholt 
werden sollen. Leider lagen dem Ausschuss diese zur Sitzung am 23.09.2019 nicht 
vor. Eine Klärung soll im Amt erfolgen. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung hat keine verbindlichen 3 Angebote eingeholt, da der Ausschuss vor-
ab eine Kostenschätzung über die vom Ausschuss gewählte Variante bekommen 
sollte, doch diese Vorgehensweise wurde versäumt dem Ausschuss mitzuteilen, 
wodurch es zu einem  Missverständnis kam. 
Die ermittelte Kostenschätzung für die Herstellung der Wege (Hauptweg 215m² in 
Pflaster + 2 Querwege in Glensanda 895m²) beläuft sich auf ca. 73.500,00€ brutto. 
Wenn der Finanzausschuss und die GV sich einig sind und die GV die Herstellung 
beschließt, wird die Verwaltung eine verbindliche Preisanfrage / Ausschreibung star-
ten.  
Die Verwaltung gibt allerdings zu bedenken, dass eine komplette Herstellung aller 
Wege kostengünstiger werden würde, da es sich dann um andere Mengen handeln 
würde und mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderer Preis vom Materialeinkauf an-
geboten werden würde. 
 
 
 
Finanzierung: 
Über den Nachtragshaushalt 2019 oder im Haushalt 2020  einzuplanen  
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Fördermittel durch Dritte: 
Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Heist empfiehlt / die  
Gemeindevertretung Heist entscheidet  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: Keine  
 
 
 



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0870/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 04.11.2019 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegen-
heiten der Gemeinde Heist 

26.11.2019 öffentlich 

Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche 
Flächen der Gemeinde Heist 

27.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

 
 
Sachverhalt: 
Die Fraktion der FWH stellt den Antrag den Schulweg für Fahrradfahrer im Bereich 
der Einmündung Hauptstr. / Schulstr. sicherer zu machen. Es soll die vorhandene 
Bordsteinabsenkung in der Schulstraße, in den Einmündungsbereich Hauptstraße / 
Schulstraße verlegt werden. Die Verwaltung wird gebeten für eine Umsetzung alles 
nötige in Erfahrung zu bringen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung hat sich die Situation vor Ort angesehen und kann den Antrag nach-
vollziehen. Den Übergangsbereich nach vorne an die Hauptstraße zu verlegen und 
den alten Bereich an der gegenüberliegenden Seite der FFW zurückzubauen stellt 
keine Probleme da und benötigt keine anderweitige Genehmigung. Die Kosten wer-
den sich auf ca. 4.500,00€/ brutto belaufen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Haushalt 2019 / 2020  
 
 
Fördermittel durch Dritte: Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist 
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Empfiehlt / der Ausschuss für Umwelt, Straßen und öffentliche Flächen der Gemein-
de Heist empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Heist empfiehlt / die Ge-
meindevertretung Heist entscheidet den Antrag der FHW durchzuführen / nicht 
durchzuführen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 1  
 
 
 



 

 
FWH – Heist, Wedeler Chau ee 9, 25492 Hei t

An den 

Bürgermeister der Gemei e Heist

 

Jürgen Neumann

Hauptstr. 53 

 

25492 Heist 

Sehr geehrter Herr Bürgermei ter,

die Fraktion der FWH stellt
 
Zwecks Schulwegsicherung die 
Schulstraße in den Einmündung
Lageplan). 
 
Um den Schulweg für Fahrradfahrer 
Schulstr. sicherer zu ma hen, 
der Schulstraße, in den Einmündung berei h Ha
verlegt werden. 
 
Im Moment muss man er t in die S hul traße einbiegen um dort an der 
vorhandenen Bordsteinab en ung die Straße u queren. Dur h die hohe 
Hecke ist die Kurve für Radfahrer und Autofahrer hwer ein u ehen.
 
Durch das zwangsweise Abbiegen on Rad
immer wieder zu Missver tändni en wi hen die en und den Autofahrern.
 
Die Machbarkeit, Kosten
Genehmigungen und Fördermittel 
falls eingeholt und beantragt
 
Mit freundlichen Grüßen
Fraktion der FWH Heist
Manfred Lüders 
Fraktionsvorsitzender

Heist, d.

Hei t, Wedeler Chaussee 9, 25492 Heist 

der Gemeinde Heist  

Ne mann 

Freie Wählergemeinschaft Heist
Die Fraktion
Manfred Lüders
Wedeler Chaussee 9
25492 Heist
Telefon: 04122/858034
Mobil: 0171/6511719
Mail: mlueders@gmx.net
Raiffeisenbank Elbmarsch 
IBAN: DE03221631140000010308
BIC: GENODEF1HTE
Gläubiger ID NR.:
DE77FWH00000777299

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Fra tion der FWH stellt folgenden Antrag: 

Zwe  S hulwegsicherung die Verlegung der Bordsteinabsen
Einmündungsbereich Hauptstraße / Schulstraße

für Fahrradfahrer im Bereich der Einmündung Haupt tr. / 
S hul tr. i herer zu machen, sollte die vorhandene Bordsteinab en ung

in den Einmündungsbereich Hauptstraße / Schul traße 

Im Moment mu s man erst in die Schulstraße einbiegen um dort an der 
orhandenen Bordsteinabsenkung die Straße zu queren. Durch die hohe 

He e i t die Kurve für Radfahrer und Autofahrer schwer einzu ehen.

wangsweise Abbiegen von Rad- und Rollstuhlfahrern ommt e  
immer wieder u Missverständnissen zwischen diesen und den Autofahrern.

Kosten, genaue Standorte, sowie behördliche 
und Fördermittel müssen vom Amt ermittelt und 

und beantragt werden. 

Mit freundli hen Grüßen 
Fra tion der FWH Heist 

Fra tion or it ender 

Heist, d.10.10.2019 

Freie Wählergemeinschaft Heist 
Die Fraktion 
Manfred Lüders 
Wedeler Chaussee 9 
25492 Heist 
Telefon: 04122/858034 
Mobil: 0171/6511719 

mlueders@gmx.net 
Raiffeisenbank Elbmarsch e.G. 
IBAN: DE03221631140000010308 
BIC: GENODEF1HTE 
Gläubiger ID NR.: 
DE77FWH00000777299 

legung der Bord teinabsenkung 
Schulstraße (siehe 

im Berei h der Einmündung Hauptstr. / 
die orhandene Bordsteinabsenkung in 

upt traße / Schulstraße 

Im Moment mu  man er t in die S hul traße einbiegen um dort an der 
orhandenen Bord teinab en ung die Straße u queren. Durch die hohe 

He e i t die Kur e für Radfahrer und Autofahrer hwer einzusehen. 

und Roll tuhlfahrern kommt es 
immer wieder u Mi er tändni en wi hen die en und den Autofahrern. 

owie behördliche 
mü en om Amt ermittelt und gegebenen 
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Skizze zum Antrag der FWH vom 10.10.2019 zur Verlegung der Bordsteinabsenkung Schulstraße in 

den Einmündungsbereich Hauptstraße / Schulstraße 

 

 

 

Alte Bordsteinabsenkung aufheben, eventuell 

alte Markierungslinien entfernen 

Neu 

Bordstein-

absenkung 

Bordstein-

absenkung 

überprüfen 

Neue 

Markierungslinien

n 



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0873/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 06.11.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: FB 3 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegen-
heiten der Gemeinde Heist 

26.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs 
 
Sachverhalt: 
In einem Schreiben vom 22.12.2018 wies der Wehrführer auf die Notwendigkeit einer 
Ersatzbeschaffung für das Feuerwehrfahrzeug LF 8/6 (Baujahr 1996) hin. Die Repa-
raturkosten für das alte Fahrzeug steigen stetig an. Kostenvoranschläge für Repara-
turen fallen immer höher aus und die Investitionen erscheinen in Bezug auf das Alter 
nicht mehr zweckmäßig. Die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs ist teilweise einge-
schränkt. 
 
Die Gesamtkosten für die Investition eines neuen Feuerwehrfahrzeugs belaufen sich 
auf ca. 350.000 €. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Im Haushaltsentwurf der Gemeinde für 2020 ist die Bereitstellung von 350.000 € für 
die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges eingeplant.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entsprechende Fördermittel sind beim Kreis zu beantragen. Bei dem geplanten In-
vestitionsvolumen wird mit Zuweisungen in Höhe von rd. 100.000 € gerechnet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt/ Der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt die Ersatzbeschaffung für das 
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Feuerwehrfahrzeug LF8/6 (Baujahr 1996). Im Haushalt 2020 ist ein Betrag von 
350.000 € für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs eingeplant. Entspre-
chende Fördermittel sind beim Kreis zu beantragen.  
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0866/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 23.10.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

18.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Mittelanmeldung 2020 Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung die Bereitstellung von 
entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2020 beantragt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Mittelanmeldung im Verwaltungshaushalt entspricht im Wesentlichen der des 
Vorjahres. Einige Ansätze mussten erhöht werden. Entsprechende Begründungen 
liegen vor. 
 
Zusätzlich wurden Mittel für den Schwimmunterricht und die Umgestaltung des 
Schulgartens beantragt.  
 
Im Vermögenshaushalt werden 3.000 Euro für die Anschaffung des Landesnetz-
werkservers beantragt. Die Kosten für die Digitalisierung werden gesondert im Haus-
halt dargestellt. 
 
Die entsprechenden Ansätze wurden ausreichend begründet.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die beantragten Mittel für die Grundschule Heist sind im Haushalt 2020 zur Verfü-
gung zu stellen.   
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Gemeinde Heist erhält im Bereich der Schule für die Betreuungsschule sowie für 
die Schulsozialarbeit Kreis- und Landeszuschüsse. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2020 
zustimmend zur Kenntnis 
 
 
 
__________________ 
(Neumann)    
 
 
Anlagen:  
 
Mittelanmeldung Grundschule Heist 
 
 
 
 



  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

Amt GuMS 
FB Finanzen 
z.Hd. Herrn Neumann 
nachrichtl. Herrn Brgm Neumann 
 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege 
 

Anmerkungen zu der Mittelanmeldung 

Heist, d. 27.09.2019 

Sehr geehrter Herr Neumann, 

der Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2020 möchte ich folgende Ergänzungen 
zu den Abweichungen beifügen: 

Haushaltsstelle 21110.935000   / Gewünschte Anschaffungen : 

• Anschaffung eines Landesnetzwerkservers bzw. Austausch, damit das nachfolgende 
Betriebssystem Windows Server 2016 nutzbar sein wird, Microsoft stellt zum 15.01.2020 den 
Support für den jetzigen Server 2008R2 ein; Kosten 828€ (Netzwerkserver) zuzügl. Software 
(299€) und Kosten für die Dienstleistung. Muss für den Haushalt 2020 aufgeführt werden. 

Haushaltsstelle 21110.570000  Lehrmittel    

• Anschaffung von allg. Material 

• Umstellung des Englischlehrgangs auf „Flex and Flory“ 

• Kopiervorlagen / Lehrerhandweisungen / Unterrichtsmaterial zum Thema „Medien“ 

• Lizenz antolin, Mathelernprogramm 

• „Lehrerbüro“ – digitale Unterrichtsvorbereitungen 

Haushaltsstelle 21110.576000 Lernmittel (Angesetzte Summe wie 2019) 

• Schülermaterial „Flex and Flory“ 

• Unterstützung der Fahrradausbildung, Material der deutschen Verkehrswacht 

• Beteiligung an den Lernmitteln für die Erstklässler (Lernmittelfreiheit) 

• Kopierpapier wird überwiegend über Lernmittel abgerechnet 

• Schulplaner (schulinterne Hausaufgaben- und Mitteilungshefte) 

• Grundausstattung an Bastelpapier, - material etc. für den Allgemeinbedarf 

• Testmaterial LRS, DRT 2 – DRT 3 

• Übungsmaterial Rechtschreibstrategien 
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  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

Haushaltsstelle 2110.600000  -  Schulveranstaltungen 

Geplante Veranstaltungen im Kalenderjahr 2020: 

• SET Medien am 03.02.2020 

• Schulausflug zur Abenteuerweihnacht Pinneberg im Dez.2020 

• Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“   

• Sponsorenlauf  für das Klassenzimmer im Grünen 

• Dankeschön-Helferfest  

• Trommelzauber im Juni 2020 

• Klassenfahrt Klasse 4 im Sj 19/20 und Klasse 4 im Sj 2020/21 
 
Neben der Unterstützung durch den Schulverein und den Schulelternbeirat sowie einer 
geringen Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler werden die Veranstaltungen teilw. 
vom Schuletat unterstützt.  

Haushaltsstelle 2110.650000  -  Geschäftsausgaben 

• Fortbildung der Schulsekretärin  

• Seminar/Fortbildung Fr. Heyer 

• erhöhter Verwaltungsaufwand 

Haushaltsstelle ???   Schwimmunterricht 

• Kosten für den Schwimmunterricht liegen bei 600,00€ für Miete der Schwimmbahn zuzüglich 
der Fahrtkosten (Angebot liegt noch nicht vor), ca. 4500,00€ 

Haushaltsstelle 21110.50000  - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung / gewünschte Maßnahmen   

• !! Sonnenschutz an den Fensterfronten der Klassenräume 21, 37, 32   Kosten? 

• Umgestaltung des Schulgartens, Projekt „Klassenzimmer im Grünen“ – Gesamtkosten liegen 
bei ca. 8500,00€, eine Unterstützung des Schulträgers in Höhe von 3000,00€ wird erbeten. 

• Erneuerung der Decke in der Aula (neben der Betreuung) – Lärmdämmung 
 

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüße 

 
Uta Heyer 
Schulleiterin 
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  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

Amt GuMS 
FB Finanzen 
z.Hd. Herrn Neumann 
nachrichtl. Herrn Brgm Neumann 
 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege 
 

Anmerkungen zu der Mittelanmeldung 

Heist, d. 27.09.2019 

Sehr geehrter Herr Neumann, 

der Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2020 möchte ich folgende Ergänzungen 
zu den Abweichungen beifügen: 

Haushaltsstelle 21110.935000   / Gewünschte Anschaffungen : 

• Anschaffung eines Landesnetzwerkservers bzw. Austausch, damit das nachfolgende 
Betriebssystem Windows Server 2016 nutzbar sein wird, Microsoft stellt zum 15.01.2020 den 
Support für den jetzigen Server 2008R2 ein; Kosten 828€ (Netzwerkserver) zuzügl. Software 
(299€) und Kosten für die Dienstleistung. Muss für den Haushalt 2020 aufgeführt werden. 

Haushaltsstelle 21110.570000  Lehrmittel    

• Anschaffung von allg. Material 

• Umstellung des Englischlehrgangs auf „Flex and Flory“ 

• Kopiervorlagen / Lehrerhandweisungen / Unterrichtsmaterial zum Thema „Medien“ 

• Lizenz antolin, Mathelernprogramm 

• „Lehrerbüro“ – digitale Unterrichtsvorbereitungen 

Haushaltsstelle 21110.576000 Lernmittel (Angesetzte Summe wie 2019) 

• Schülermaterial „Flex and Flory“ 

• Unterstützung der Fahrradausbildung, Material der deutschen Verkehrswacht 

• Beteiligung an den Lernmitteln für die Erstklässler (Lernmittelfreiheit) 

• Kopierpapier wird überwiegend über Lernmittel abgerechnet 

• Schulplaner (schulinterne Hausaufgaben- und Mitteilungshefte) 

• Grundausstattung an Bastelpapier, - material etc. für den Allgemeinbedarf 

• Testmaterial LRS, DRT 2 – DRT 3 

• Übungsmaterial Rechtschreibstrategien 
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  Grundschule Heist 
  

Hauptstraße 53     25492  Heist   Tel.04122/406513    Fax.04122/406520 

  e-mail : grundschule.heist@Schule.LandSH.de 

Haushaltsstelle 2110.600000  -  Schulveranstaltungen 

Geplante Veranstaltungen im Kalenderjahr 2020: 

• SET Medien am 03.02.2020 

• Schulausflug zur Abenteuerweihnacht Pinneberg im Dez.2020 

• Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“   

• Sponsorenlauf  für das Klassenzimmer im Grünen 

• Dankeschön-Helferfest  

• Trommelzauber im Juni 2020 

• Klassenfahrt Klasse 4 im Sj 19/20 und Klasse 4 im Sj 2020/21 
 
Neben der Unterstützung durch den Schulverein und den Schulelternbeirat sowie einer 
geringen Kostenbeteiligung der Schülerinnen und Schüler werden die Veranstaltungen teilw. 
vom Schuletat unterstützt.  

Haushaltsstelle 2110.650000  -  Geschäftsausgaben 

• Fortbildung der Schulsekretärin  

• Seminar/Fortbildung Fr. Heyer 

• erhöhter Verwaltungsaufwand 

Haushaltsstelle ???   Schwimmunterricht 

• Kosten für den Schwimmunterricht liegen bei 600,00€ für Miete der Schwimmbahn zuzüglich 
der Fahrtkosten (Angebot liegt noch nicht vor), ca. 4500,00€ 

Haushaltsstelle 21110.50000  - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung / gewünschte Maßnahmen  
: 

• !! Sonnenschutz an den Fensterfronten der Klassenräume 21, 37, 32   Kosten? 

• Umgestaltung des Schulgartens, Projekt „Klassenzimmer im Grünen“ – Gesamtkosten liegen 
bei ca. 8500,00€, eine Unterstützung des Schulträgers in Höhe von 3000,00€ wird erbeten. 

• Erneuerung der Decke in der Aula (neben der Betreuung) – Lärmdämmung 

• !! Installation eines gebäudeinternen Netzwerkes – siehe Anlage, Angebot der Firma 
Behnke; hängt von der Umsetzung des Digitalpakts ab, Kosten? 
 

Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüße 

 
Uta Heyer 
Schulleiterin 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0871/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 05.11.2019 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegen-
heiten der Gemeinde Heist 

26.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 09.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 16.12.2019 öffentlich 

 

Mittelanmeldung der Feuerwehr zum Haushalt 2020 
 
Sachverhalt: 
Die Freiwillige Feuerwehr Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 26.09.2019 
die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2020 beantragt. 
Zudem liegt eine Mittelanmeldung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Heist vor. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Notwendigkeit der angemeldeten Mittel wurde entsprechend begründet. Die Be-
reitstellung der Haushaltsmittel ist erforderlich, um insbesondere die Einsatzbereit-
schaft der Feuerwehr und die Sicherheit der Kameraden zu gewährleisten. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Mittelanmeldungen der freiwilligen Feuerwehr Heist und der Jugendfeuerwehr 
sind als Gesamtbetrag in einer ähnlichen Höhe wie im Vorjahr erfolgt. Eine genaue 
Auflistung der Kosten sowie der dazugehörigen Haushaltsstellen ist als Anlage bei-
gefügt. Stärkere Abweichungen ergaben sich bei 3 Haushaltsstellen. Unter Geräte, 
Ausstattung u. Ausrüstung sind 4.000 € weniger veranschlagt worden als im Vorjahr.  
Der Ansatz bei der Haushaltsstelle Aus- u. Fortbildung weist einen Mehrbetrag von 
3.500 € auf, welcher durch höhere Ausbildungs- und Impfungskosten entsteht. 
Mit einem Mehrbetrag von 6.000 € weist die Haushaltsstelle Zuschuss Führerschein 
Klasse CE die größte Abweichung zum Vorjahr auf. Da in diesem Jahr 3 junge Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr die Kosten für den Erhalt eines Führerscheins 
der Klasse CE als Zuschuss erhalten sollen, ist die Mittelanmeldung entsprechend 
angepasst worden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich dabei auf ca. 3.000 € 
pro Person. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten / Der Finanzaus-
schuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der freiwilligen Feuer-
wehr für den Haushalt 2020 zur Kenntnis. 
Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt.  
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Mittelanmeldung der Feuerwehr Heist für den Haushalt 2020   
 
 
 



Mittelan-

meldung

Geräte, 

Ausstattung u. 

Ausrüstung

Fahrzeug-

haltung

Dienst- u. 

Schutz-

kleidung

Aus- u. 

Fortbildung 

/sonst.

Geschäfts-

ausgaben

Zuschuss  

Führerschein 

Klasse CE

Zuschuss  

Jugend-

feuerwehr

Erwerb von 

bewegl. 

Vermögen

Feuerwehr gesamt 520000 550000 560000 562000 650000 717010 717030 935000

1 Ersatz Schutzausrüstung 12.000 € 12.000 €

2 Überprüfung Rettungsgeräte 1.500 € 1.500 €

3 Überprüfung Fahrzeugpumpen 2.000 € 2.000 €

4 Wartung Atemschutzgeräte 3.000 € 3.000 €

5 Ausbildungskosten 3.000 € 3.000 €

6 Ersatz 10 Atemschutzmasken 6.000 € 6.000 €

7 Zuschuss Führerschein Kl. CE 9.000 € 9.000 €

8 Fahrzeughaltung 3.500 € 3.500 €

9
Kombiladeanschluss

 Luft/Strom HLF
2.000 € 2.000 €

10
Trinkwasserschutzsystem 

AWG Systemtrenner
3.000 € 3.000 €

11 Hydrofix Drukluftlöscher 2 x 1.700 € 1.700 €

12 diverse Kleinteile 2.000 € 2.000 €

13 Hepatitis Schutzimpfung 1.500 € 1.500 €

14
Untersuchungen 

Atemschutzgeräteträger
1.500 € 1.500 €

15 Teleskophandsäge 300 € 300 €

16 Funkmeldeempfänger 5 x 2.000 € 2.000 €

17 mobiler Wasserwerfer 3.700 € 3.700 €

18 Sitzgarnitur Außenbereich 750 € 750 €

19 Schwerlastregal 1.000 € 1.000 €

20 Bürostühle 5 Stck. 650 € 650 €

21 Farblaserdrucker 200 € 200 €

Mittelanmeldung der Feuerwehr Heist für das Haushaltsjahr 2020
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Mittelan-

meldung

Geräte, 

Ausstattung u. 

Ausrüstung

Fahrzeug-

haltung

Dienst- u. 

Schutz-

kleidung

Aus- u. 

Fortbildung 

/sonst.

Geschäfts-

ausgaben

Zuschuss  

Führerschein 

Klasse CE

Zuschuss  

Jugend-

feuerwehr

Erwerb von 

bewegl. 

Vermögen

Feuerwehr gesamt 520000 550000 560000 562000 650000 717010 717030 935000

22
Akkustrahler mit Stativ u.

 Akkus 2 x
500 € 500 €

23
mobiler Löschwassertank

 10.000 L
1.900 € 1.900 €

24
Sanitäter Rucksack und 

Puulsoxymeter
600 € 600 €

25 Verbrauchsmaterial (AED) 100 € 100 €

26
Alarmdispatcher

App/Service/Vertrag p.a.
350 € 350 €

Zwischensumme 63.750 € 6.600 € 7.500 € 12.000 € 6.000 € 350 € 9.000 € 0 € 22.300 €

Jugendfeuerwehr

▪ Dienst- und Schutzkleidung 2.000 € 2.000 €

▪
Barmittel für Ausfahrten, 

Lehrgänge, Veranstaltungen
500 € 500 €

Zwischensumme 2.500 € 0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 €

sonstige Aufwendungen

▪ 2.650 €

▪ 1.400 €

Haushaltsansatz 2020 8.000 € 7.500 € 14.000 € 6.000 € 3.000 € 9.000 € 500 € 22.300 €

12.000 € 7.500 € 15.000 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 500 € 22.000 €

-4.000 € 0 € -1.000 € 3.500 € 0 € 6.000 € 0 € 300 €

Geschäftsausgaben (Telefon, Büromaterial, 

Auslagen …)

Haushaltsansatz Vorjahr 2019

mehr/ weniger

div. Kleinteile, Wartung, Kraftstoffe u.ä.

2
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